
 
 
Übersicht über Regelungen aus niedersächsischen Kommunen 
 
 
Kommune Aufwandsentschädigung 

für Aufsichtsratsmitglieder 
 

Wolfenbüttel bis 4 Sitzungen jährlich:                                        2.000 € 
(zzgl. 100 € Sitzungsgeld ab der 5. Sitzung)  
 
Vorsitzender 2.800 € 
Stellvertreter 2.400 € 
 

Göttingen Große Gesellschaft                                                 500 € 
Mittelgroße Gesellschaft                                         300 € 
Kleine Gesellschaft                                                 200 € 
(incl. Sitzungsgelder)  
 
Vorsitzender doppelt,  
Stellvertreter 1,5 fach 

Braunschweig Große Gesellschaft                         1.000 €   bis   5.000 € 
konkret gestaffelt nach den Beteiligungen der Stadt Braunschweig 
mittelgroße Gesellschaft                                           500 € 
kleine Gesellschaft                                                    300 € 
(incl. Sitzungsgelder)  
 
Vorsitzender doppelt, 
Stellvertreter 1,5 fach 

Salzgitter  Große Gesellschaften                                             2.500 € 
Mittelgroße Gesellschaften                                     1.200 € 
Kleine Gesellschaften                                                600 €  
(incl. Sitzungsgelder) 
 
Vorsitzender doppelt 
Stellvertreter 1,5 fach  

Region 
Hannover 
 
 
Beschlussdruck- 
sache parallel im 
Verfahren 

Kleine Gesellschaft                                                     (-)    
bis 155 € Sitzungsgeld  
Mittelgroße und große Gesellschaft                      2.000 € 
zzgl. 150 € Sitzungsgeld 
alternativ:  155 € pro Sitzung 
 
Vorsitzender doppelt 
Stellvertreter 1,5 fach 
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